Tip des Monats 4/06
Unterschrift ohne Lesebrille
Ein Arbeitnehmer hatte mit seinem Arbeitgeber eine Vertragsauflösung vereinbart und den Auflösungsvertrag unterzeichnet. Im nachhinein kamen dem Arbeitnehmer Bedenken wegen einzelner Vertragsklauseln. Er verlangte Aufhebung des Vertrages unter Anfechtung seiner Vertragserklärung. Als Begründung führte er an, seine Lesebrille bei der Vertragsunterzeichnung nicht zur Hand gehabt zu haben und deshalb den Text nicht habe lesen können.
Das Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz hielt diese Begründung nicht für relevant. Nach Ansicht der Richter sei jener Arbeitnehmer nicht anders zu behandeln als ein Ausländer, der der deutschen Sprache nicht mächtig ist. Das Verständnisproblem sei rechtlich vergleichbar, sodass die Vertragsauflösung nicht aus dem vorgebrachten Grunde ungültig werde.
(Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz, Aktenzeichen 7 Sa 167/05)
